
Amtsdirektion 
Bürgermeisterin Andrea Kö     Marktgemeinde Perchtoldsdorf 
 
          GR: 21.03.2023 
 
TOP: 3 
 
Betrifft: Umbesetzung von Ausschüssen 
 
 
Auf Antrag von Bürgermeisterin Andrea Kö wird nachstehender Wahlvorschlag für die 
Neubesetzung von Gemeinderatsausschüssen eingebracht: 
 
 
 
Betrifft: Umbesetzung von Ausschüssen 
 
 
Sport- und Spielstättenausschuss 
anstelle von GR Harald Chalupa – GRin Dr. Claudia Mundorff 
 
Kultur- und Gesundheitsausschuss 
anstelle von GR Hannes Boeger, BEd - – GRin Dr. Claudia Mundorff 
 
 
 
Bürgermeisterin Andrea Kö stellt folgenden  

 
 

Antrag 
 
 

Der Gemeinderat beschließt 
 
die im Sachverhalt genannten Umbesetzungen. 
 
 
Klimarelevanz: neutral 
 



______________________________________________________________ 
M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  

S e i t e  1  v o n  2  

Amtsdirektion AS: 02.03.2023 
Bürgermeisterin Andrea Kö GV: 07.03.2023 
 GR: 21.03.2023 
  
 
 
TOP 4 
 
Betrifft Beitragsleistungen an die Gemeindevertreterverbände im Bezirk 

Mödling 
 
 
Sachverhalt
 
1971 haben sich die Gemeinden des politischen Bezirks Mödling darauf verstanden, einen 
Anteil von 10 % des an die Landesgemeindevertreterverbände im Vorjahr entrichteten 
Betrages zwecks Sicherung der Arbeit der Gemeindevertreterbezirksverbände – erstmalig ab 
dem Jahr 1972 – als Subvention je Gemeindemandat und Partei an diese zu leisten. Die 
Beschlussfassung hierzu erfolgte in der Sitzung des Gemeinderats der Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf am 22. Oktober 1971 unter TOP 2. 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat in der Sitzung am 16. Dezember 
1977 unter TOP 4 beschlossen, dass an die Gemeindevertreterbezirksverbände – erstmalig 
ab dem Jahr 1978 – ein Förderungsbeitrag von 7,00 ATS für jede bei der letzten 
Gemeinderatswahl abgegebene Stimme bis spätestens 30. Juni jeden Jahres geleistet wird. 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat in der Sitzung am 28. April 1983 
unter TOP 29 – in Abänderung des Beschlusses vom 16. Dezember 1977, TOP 4 – 
beschlossen, den Förderungsbeitrag von 7,00 ATS auf 10,00 ATS ab dem Jahr 1983 zu 
erhöhen. 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat in der Sitzung am 19. Juni 1986 
unter TOP 31 Dringlichkeitsantrag – in Abänderung des Beschlusses vom 28. April 1983, 
TOP 29 – beschlossen, den Förderungsbeitrag von 10,00 ATS auf 12,00 ATS ab dem Jahr 
1986 zu erhöhen. 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat in der Sitzung am 28. Februar 1991 
unter TOP 42 – in Abänderung des Beschlusses vom 22. Oktober 1971, TOP 2 – 
beschlossen, den seit 1972 geleisteten Anteil von 10 % auf 12 % für jene 
Gemeindevertreterbezirksverbände zu erhöhen, die mit Stichtag 1. Jänner 1991 gemeldet 
waren. Bemessungsgrundlage für diese Subvention ist die Verordnung über die Höhe der 
Beitragsleistungen der Gemeinden an die Interessenvertretungen, die jährlich von der NÖ 
Landesregierung aufgrund des § 17a Abs 3 NÖ Gemeinde-Bezügegesetz, LGBl. 1005 
i.d.g.F. erlassen wird. 
 
Weiters wurde in der Sitzung des Gemeinderats der Marktgemeinde Perchtoldsdorf am 28. 
Februar 1991 unter TOP 43 – in Abänderung des Beschlusses vom 19. Juni 1986, TOP 31 
Dringlichkeitsantrag – beschlossen, den Förderungsbeitrag von 12,00 ATS auf 15,00 ATS 
(d.s. 1,09 EUR) für jene Gemeindevertreterbezirksverbände zu erhöhen, die mit Stichtag 1. 
Jänner 1990 gemeldet waren. 
 
Die letzte Änderung bezüglich Beitragsleistungen an alle Gemeindevertreterbezirksverbände 
erfolgte mit Wirksamkeit ab dem Jahr 2006: Der Anteil von 12 % je Gemeindemandat und 
Partei wurde auf 15 % erhöht, die Bemessungsgrundlage dieser Subvention blieb 
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unverändert. Ein Gremialbeschluss dazu konnte nicht identifiziert werden. Aus den 
Verrechnungsunterlagen konnten keine zweckdienlichen Hinweise gewonnen werden, zumal 
sich das Haushaltsjahr 2006 weit außerhalb der gesetzlichen Belegaufbewahrungspflicht 
befindet. Angemerkt wird, dass der Förderungsbeitrag von 1,09 EUR für jede bei der letzten 
Gemeinderatswahl abgegebene Stimme seit der letzten Anpassung im Februar 1991 bis 
dato unverändert geblieben ist. 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf möge daher vom dargelegten 
Sachverhalt Kenntnis nehmen und im Beschlussfall eine normative Grundlage schaffen, die 
mit der seit dem Jahr 2006 unverändert gelebten Verwaltungspraxis hinsichtlich der 
Subventionszahlungen korrespondiert. 
 
Der Vollständigkeit halber wird festgehalten, dass die Bedeckung der in diesem Antrag 
erwähnten Beitragsleistungen (Subvention und Förderungsbeitrag) an die 
Gemeindevertreterverbände im Bezirk Mödling einheitlich auf der VA-Stelle 1/0000-7573 
erfolgt. 
 
Bürgermeisterin Andrea Kö stellt folgenden  

 
Antrag 

 
 

Der Gemeinderat nimmt
 

 
Kenntnis vom Sachverhalt und stellt fest, dass der Förderungsbeitrag von 1,09 EUR für jede 
bei der letzten Gemeinderatswahl abgegebene Stimme – zuletzt mit Beschluss des 
Gemeinderats der Marktgemeinde Perchtoldsdorf vom 28. Februar 1991, TOP 43 festgesetzt 
– unverändert Gültigkeit hat. 
 
Der Gemeinderat beschließt mit Rückwirkung auf das Haushaltsjahr 2006, die ab diesem 
Zeitpunkt und in den Folgejahren durchgeführte Erhöhung des Anteils von 12 % auf 15 % je 
Gemeindemandat und Partei zugunsten der Gemeindevertreterverbände im Bezirk Mödling. 
Bemessungsgrundlage dieser Subvention ist die Verordnung über die Höhe der 
Beitragsleistungen der Gemeinden an die Interessenvertretungen, die jährlich von der NÖ 
Landesregierung aufgrund des § 17a Abs 3 NÖ Gemeinde-Bezügegesetz, LGBl. 1005 i.d.g.F. 
erlassen wird. Für das Haushaltsjahr 2023 ist dies die Verordnung über die Höhe der 
Beitragsleistungen der Gemeinden an die Interessenvertretungen für das Jahr 2023, LGBl. Nr. 
57/2022. 
 
Die Bedeckung der in diesem Antrag erwähnten Beitragsleistungen (Subvention und 
Förderungsbeitrag) an die Gemeindevertreterverbände im Bezirk Mödling erfolgt einheitlich 
auf der VA-Stelle 1/0000-7573. 
 
Klimarelevanz: keine 
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bauen :: mobilität AS   27.02.2023 
Vizebürgermeister Christian Apl GV   07.03.2023 
 GR   21.03.2023 
  
 
 
TOP 6 
 
Betrifft: Verträge öffentliches Wassergut 
 
 
Sachverhalt: 
 
Für die Radroute entlang des Petersbaches (öffentliches Wassergut Republik Österreich) 
sind im Abschnitt zwischen Brennergasse und der Bundesstraße 12 (Brunnerfeldstraße) 
bauliche Maßnahmen des Begleitweges erforderlich. Das Büro KH13 Bau- und 
Verkehrstechnik e.U. hat im Namen der Marktgemeinde Perchtoldsdorf am 25.05.2022 mit 
den entsprechenden Planunterlagen um eine Grundbenützung des öffentlichen Wassergutes 
angesucht. Das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Wasserrecht und Schifffahrt, hat als 
Verwalterin des öffentlichen Wassergutes der Marktgemeinde Perchtoldsdorf am 18.07.2022 
einen entsprechenden Vertrag in 2-facher Ausfertigung über die Benützung des öffentlichen 
Wassergutes für die Errichtung und Erhaltung eines Rad- und Fußgängerweges auf der 
Nordseite des Petersbaches und für die Umgestaltung des bestehenden Rad- und 
Fußgängerweges auf der Südseite, mit dem Ersuchen um Unterzeichnung gemäß den 
Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung 1973, bis spätestens 10.04.2023 zugesandt.  
 
Außerdem wurde der Marktgemeinde ein weiterer Vertrag über die Benützung von 
öffentlichem Wassergut zum Zwecke der Errichtung, Erhaltung und Benützung der Brücke im 
Verlauf der Brennergasse über den Petersbach zugesandt. Dieser Vertrag beinhaltet die 
Benützung des öffentlichen Wassergutes für die Verbreiterung der bestehenden Brücke, 
sowie alle Erhaltungsmaßnahmen. Auch dieser Vertrag ist bis spätestens 10.04.2023 an das 
Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Wasserrecht und Schifffahrt als Vertreterin des 
öffentlichen Wassergutes unterfertigt zu senden.  
 
 
 
Vizebürgermeister Christian Apl stellt folgenden  
 

Antrag 
 

Der Gemeinderat beschließt den als Anhang 1 beiliegenden Vertrag über die Benützung von 
öffentlichem Wassergut zum Zwecke der Errichtung und Erhaltung eines Rad- und 
Fußgängerweges auf der Nordseite des Petersbaches und für die Sanierung des 
bestehenden Rad- und Fußgängerweges auf der Südseite. 
 
Weiters beschließt der Gemeinderat den als Anhang 2 beiliegenden Vertrag über die 
Benützung von öffentlichem Wassergut zum Zwecke der Errichtung, Erhaltung und 
Benützung der Brücke im Verlauf der Brennergasse über den Petersbach.  
 
 
 
Klimarelevanz: neutral (Vertrag)  
 
 
 



Beilage  1 zu TOP 6, GR 21.03.23























Beilage 2 zu TOP 6, GR 21.03.23
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bauen :: mobilität       
gf GR Ing. Martin Fürndraht 07.03.2023 
 21.03.2023 
  
 
 
TOP 8 
 
Betrifft Sanierung Wasserleitung B13 
 
 
Sachverhalt
Für die mittelfristige Planung von Infrastrukturprojekten auf Landes- und Bundesstraßen 
finden regelmäßige Besprechungen mit Vertretern des Landes Niederösterreichs statt, um 
die entsprechenden Arbeiten zu koordinieren und zu budgetieren. 
 
In den diesbezüglichen Gesprächen wurde uns seitens der Vertreter des Landes NÖ im 
letzten Jahr eine Generalsanierung der Fahrbahn auf der B13 ab dem Jahr 2024 avisiert. 
 
Vor dieser Generalsanierung sollten sämtliche Einbauten geprüft bzw. erneuert werden.  
 
Nunmehr wurde uns mitgeteilt, dass im heurigen Jahr ein anderes Projekt in einer anderen 
Gemeinde ausgefallen sei und man seitens des Landes die Sanierung der B13 in 
Perchtoldsdorf vorziehen wolle und man mit den Sanierungsarbeiten im Jahr 2023, 
vorzugsweise in den Sommerferien, beginnen wolle. 
 
Dazu muss aber vorher unbedingt die öffentliche Wasserleitung in der B13 saniert werden. 
 
Für die Umsetzung der Sanierung dieses Wasserleitungsabschnittes in der B13 von ca. 
400lfm (Kreisverkehr - Bahnübergang) hat das Zivilingenieurbüro IUP Kosten in Höhe von rd. 
€ 350.000,- geschätzt. 
 
Die Bedeckung erfolgt auf den zugehörigen VA Stellen des Vorhabens VA 5/850104.  
 
 
 
gf GR Ing. Martin Fürndraht stellt folgenden  

 
Antrag 

 
 

Der Gemeinderat beschließt die im Sachverhalt beschriebene Wasserleitungssanierung in 
einem Teilabschnitt der B13 im Zuge des bestehenden Rahmenvertrages mit der ARGE 
WVA wie im Sachverhalt beschrieben.
  
Die Bedeckung erfolgt auf den zugehörigen VA Stellen des Vorhabens VA 5/850104.  

 
Klimarelevanz: positiv, da mit Wassereinsparungen zu rechnen ist. 
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Sportstättenverwaltung AS: 27.02.2023 
gf GRin Martha Günzl GV: 07.03.2023 
 GR: 21.03.2023 
  
 
TOP 9a 
 
Betrifft Tarifanpassung Freizeitzentrum, Sporthallen und 

Beachvolleyballplatz 
 
Sachverhalt
Die Marktgemeinde Perchtoldsdorf ist Betreiberin des Freizeitzentrums, Siegfried-Ludwig-Pl. 
4, mit Frei- und Hallenbad, AquaLOUNGE, Wellnessbereich mit Dampfbad sowie 
Saunalandschaft und Eislaufplatz (Eisarena). Diese Einrichtungen werden jährlich von rund 
160.000 Gästen in Anspruch genommen. 
 
Die Tarifhoheit der Eintrittspreise obliegt dem Gemeinderat der Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf, der zuletzt mit Beschluss vom 23.03.2022, TOP 6a die Tarife festgesetzt hat. 
 
Auf der Grundlage der von Statistik Austria veröffentlichten Verbraucherpreisindices 
Verbraucherpreisindex 2010 bzw. Tariflohnindex 2006, die zwischen Dezember 2021 bis 
Dezember 2022 Veränderungen von + 10,1 % bzw. von + 3,6 % zeigen, ist vor dem 
Hintergrund der Inflationsraten für Jänner bzw. Februar 2023 mit jeweils über 11 % eine 
Anpassung erneut notwendig. Es ist darüber hinaus geboten, die Energiepreisentwicklung ab 
2022, die sich im Jahr 2023 noch deutlicher bemerkbar machen wird, mitzuberücksichtigen. 
 
Um den Kostendruck durch eine soziale Komponente abzufedern und den niederschwelligen 
Zugangsauftrag einer von der öffentlichen Hand getragenen Einrichtung wahrzunehmen, 
wurde bei der letztjährigen Tariferhöhung anstatt eines Ausmaßes von 14 % lediglich 10 % 
herangezogen. Da die angepeilte Tariferhöhung 2023 aber erst ab Mai in Kraft treten soll, 
wird eine Anpassung der Eintrittstarife um rd. 12 % vorgeschlagen, gültig ab 01.05.2023. 
 
Im Zuge der Tarifanpassung sollen folgende Punkte ebenfalls angepasst werden: 
 
Tarif – Kostenbeitrag Schwimmschulen:  
(pro Schwimmschule für jeweils eine Unterrichtseinheit, z.B.: 1h, 3h, etc..) 
 
Es soll ein neuer Tarif für die beiden Schwimmschulen geschaffen werden, um die 
Einnahmen besser abbilden zu können. Bis dato wurde die reguläre Kurzzeitkarte 1h inkl. 
Nachzahlung herangezogen. Die Tarifhöhe bleibt, angepasst auf gleichem Niveau wie die 1h 
Karte.  
Dieser Tarif ist von der jeweiligen Schwimmschule bei Unterrichtsbeginn zu bezahlen, bei 
Unterrichtsende wird die Nachzahlung an der Kassa addiert und erneut abgerechnet. 
 
Tarif – Kurzzeit 1h für Schüler/innen, Jugendliche, Lehrlinge, etc.: 
 
Auf Kundennachfrage soll dieser Tarif geschaffen werden, um auch Schüler:innen, 
Jugendlichen, Lehrlingen, etc. einen vergünstigten 1h-Aufenthalt im Hallen- und Freibad, zu 
ermöglichen. 
 
Saunazeiten: 
 
Der Saunaschluss soll in den Monaten Juli und August ab 20:00 Uhr erfolgen. Aufgrund 
mangelnder Besucher ist dieser Schritt sinnvoll, weiters ergibt sich ein Energiesparpotenzial, 
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da es sich um 14 Wochenstunden handelt, in denen die Sauna weniger beheizt werden 
muss. 
 
Bis zum Inkrafttreten der neuen Tarifordnung mit 01.05.2023 bereits erworbene Mengen- 
oder Dauerkarten behalten ihre Gültigkeit ohne Aufzahlung. 
 
Klimarelevanz: neutral 
 
gf GRin Martha Günzl stellt folgenden  

Antrag 
 

Der Gemeinderat beschließt
 

 
die Festsetzung der Tarife für das Freizeitzentrum wie in der Tarifaufstellung, die einen 
integralen Bestandteil dieses Antrags bildet, ausgeführt sowie inkl. der im Sachverhalt 
beschriebenen Änderungen betreffend den Tarif Schwimmschulen, den Tarif – Kurzzeit 1h 
für Schüler/innen, Jugendliche, Lehrlinge, etc. sowie die geänderten Saunazeiten. 
 
Die neue Tarifordnung tritt mit 01.05.2023 in Kraft und ersetzt sämtliche früheren 
Tarifordnungen. 
 
Bis zu diesem Zeitpunkt erworbene Mengen- oder Dauerkarten behalten ihre Gültigkeit ohne 
Aufzahlung. 



Beilage zu TOP 9a, GR 21.03.2023 

Tarifordnung Freizeitzentrum Perchtoldsdorf, gültig ab 1. Mai 2023 

HALLENBAD & FREIBAD 
 

TARIFGRUPPE/BEZEICHNUNG TARIFE 2022 TARIFE 2023 

Spezialtarif “Tagesfreizeit” 3 Stunden 
Montag 13:00–16:00 Uhr 
Dienstag-Freitag 09:00–12:00 Uhr 

€ 3,30 € 3,70 

Nachzahlung pro Stunde € 1,60 € 2,00 

ERWACHSENE   

Kurzzeitkarte 1 Stunde € 2,20 € 2,50 

3-Stunden-Karte 
 

€ 5,50 € 6,20 

Tageskarte € 11,00 € 12,30 

10er Block* 3 Stunden/11 Eintritte € 55,00 € 62,00 

10er Block* Tageskarte/11 Eintritte € 110,00 € 124,00 

Sommersaisonkarte ganzer Tag € 200,00 € 224,00 

Jahreskarte ganzer Tag € 240,00 € 268,00 

Kinder unter 6 
in Begleitung eines zahlenden 
Erwachsenen 
(Ausgenommen Schwimmkurse) 

€ 0,00 € 0,00 

FAMILIEN   

3-Stunden-Karte NÖ FAMILIENPASS  
(1 Erwachsener+1Kind unter 15 Jahren) 

€ 5,00 € 5,60 

Tageskarte NÖ FAMILIENPASS 
(1 Erwachsener+1Kind unter 15 Jahren) 
 

€ 10,00 € 11,20 

SCHÜLER/INNEN, JUGENDLICHE, 
LEHRLINGE, STUDENT/INNEN, 
PRÄSENZDIENER/INNEN, 
ZIVILDIENER/INNEN 

  

Kurzzeitkarte 1 Stunde  € 1,50 

3-Stunden-Karte 
 

€ 2,80 € 3,10 

Tageskarte € 5,00 € 5,60 

10er Block* 3 Stunden/11 Eintritte € 27,50 € 30,80 

10er Block* Tageskarte/11 Eintritte € 49,50 € 55,40 

Sommersaisonkarte ganzer Tag € 110,00 € 124,00 

Jahreskarte ganzer Tag € 143,00 € 160,00 
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Tarifordnung Freizeitzentrum Perchtoldsdorf, gültig ab 1. Mai 2023 

SENIOREN/INNEN TARIFE 2022 TARIFE 2023 

Sommersaisonkarte ganzer Tag € 154,00 € 172,00 

Jahreskarte ganzer Tag € 187,00 € 209,00 

BEHINDERTE   

Sommersaisonkarte ganzer Tag € 143,00 € 160,00 

Jahreskarte ganzer Tag € 176,00 € 197,00 

SCHULEN   

Schulen auswärts Tageskarte € 3,30 € 3,70 

Schulen Perchtoldsdorf Tageskarte € 2,20 € 2,50 

KABINENBENUTZUNG   

Pro Saison € 55,00 € 62,00 

Pro Jahr € 110,00 € 124,00 

Anmietung von Schwimmbahnen 
für kommerziellen 
Schwimmunterricht pro Stunde 

€ 27,50 € 31,00 

Kostenbeitrag Schwimmschulen 
(Nachzahlung wird addiert) 

 € 2,50 
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Tarifordnung Freizeitzentrum Perchtoldsdorf, gültig ab 1. Mai 2023 

SAUNA 
 

TARIFGRUPPE/BEZEICHNUNG TARIFE 2022 TARIFE 2023 

SAUNA 
  

Normaltarif 3 Stunden  
(Di-Fr 12:00-19:00, Sa & So 09:00-22:00) 

€ 15,50 € 17,40 

Nachzahlung pro Stunde        € 1,60 € 2,00 

Spezialtarif “Montag” 3 Stunden  
Montag 14:00–22:00 Uhr 
 

€ 8,80 € 9,90 

Spezialtarif „Nach der Arbeit“ 3 
Stunden 
Dienstag – Freitag ab 19:00 Uhr      
     

€ 11,00 € 12,40 

Spezialtarif „Vormittag“ 3 Stunden        
Dienstag - Freitag 09:00–12:00 Uhr 

€ 8,80 € 9,90 

10er Block* 3 Stunden/11 Eintritte € 154,00 € 173,00 

Jahreskarte € 605,00 € 678,00 

Jahreskarte Senioren 
 

€ 495,00 € 554,00 

Kaution Chip für Saison-/Jahreskarten € 10,00 € 12,00 
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Tarifordnung Freizeitzentrum Perchtoldsdorf, gültig ab 1. Mai 2023 

EISARENA 
 

TARIFGRUPPE/BEZEICHNUNG TARIFE 2022 TARIFE 2023 

ERWACHSENE 
  

Vormittag oder Nachmittag € 7,70 € 9,00 

Kurzzeit € 5,50 € 6,20 

Saisonkarte € 138,00 € 155,00 

Montag-Familientag: Nachmittag  
(1 Erwachsener+1 Kind unter 15 Jahren) 

€ 6,00 € 6,70 

Begleitung € 2,20 € 2,50 

Gästekarte gültig für 15 Minuten € 0,00 € 0,00 

Kinder unter 6 in Begleitung eines 
zahlenden Erwachsenen 

€ 0,00 € 0,00 

FAMILIEN 
  

Vor- oder Nachmittag FAMILIENPASS  
(1 Erwachsener+1 Kind unter 15 Jahren) 

€ 6,00 € 6,70 

Kurzzeit FAMILIENPASS 
(1 Erwachsener+1 Kind unter 15 Jahren) 

€ 4,00 € 4,40 

   
SCHÜLER/INNEN, JUGENDLICHE, 
LEHRLINGE, STUDENT/INNEN, 
PRÄSENZDIENER/INNEN, 
ZIVILDIENER/INNEN, SENIOREN, 
BEHINDERTE 

  

Vormittag oder Nachmittag € 4,50 € 5,00 

Kurzzeit € 2,20 € 2,50 

Saisonkarte € 66,00 € 74,00 

Kindergärten Vormittag € 2,20 € 2,50 

Schulen Perchtoldsdorf € 2,20 € 2,50 

Schulen auswärts € 3,30 € 3,70 

EISSTOCK 
  

Vormittag oder Nachmittag 
€ 7,70 € 9,00 

Kurzzeit 
€ 4,50 € 5,00 
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Tarifordnung Freizeitzentrum Perchtoldsdorf, gültig ab 1. Mai 2023 

Erläuterungen zu den Tarifgruppen Hallenbad & Freibad, Sauna und Eisarena 

 

Schüler/in:   Vom 6. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr mit Ausweis 

Jugendliche:   Vom vollendeten 15. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr  

Lehrling/Student/in: Bis zum vollendeten 24. Lebensjahr mit gültigem Lehrlings-/oder 

Student/innen-ausweis. 

Präsenz- & Zivildiener/in:  Ermäßigung mit gültigem Präsenz- oder Zivildiener/innen-Ausweis 

Kinder unter 6 Jahre: Nur in Begleitung eines/einer aufsichtsberechtigten und zahlenden 

Erwachsenen. 

Sauna: Eintritt für Jugendliche (unter 18 Jahren) nur in Begleitung 

eines/einer aufsichtsberechtigten Erwachsenen. 

 Der Aufenthalt in den Saunakammern u. Dampfbädern mit 

Badebekleidung ist nicht gestattet. Es gilt Schlappen Verbot in den 

Saunakabinen. 

In den Monaten Juli und August wird der Saunaschluss auf  

20:00 Uhr vorverlegt. 

Eislaufsaison:  Beginn: ca. Mitte bis Ende Oktober, Saisonende: Anfang bis Mitte 

März (Witterungsbedingt) 

Eislaufkurzzeit: Täglich von 11:30 Uhr – 12:30 Uhr und von 18:00 Uhr – 20:00 Uhr, 

DI+DO bis 21:00 Uhr 

Badesaison Freibad:   Beginn 1. Mai, Ende 1.-3. Septemberwoche (Witterungsbedingt) 

Saison Hallenbad:  Ganzjährig 

Gästekarte Eis:   Gültig 15 Minuten 

Begleitperson Eis: Der Tarif für die Begleitung von Kindern unter 15 Jahren berechtigt 

nicht zum Betreten der Eisfläche. 

 

Senior/innen: Gilt ab dem 60. Geburtstag mit gültigem Lichtbildausweis! 

 

Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen: Gültig für Menschen mit einem gültigen Behindertenausweis. 

Missbrauch: Die Marktgemeinde Perchtoldsdorf behält sich vor, ermäßigte 

Eintritts-, Jahres-, Saisonkarten, etc. ohne Kostenersatz 

einzuziehen, wenn diese unter falschen Angaben erworben wurden. 

Kaution Chip: Diese wird bei Ausgabe der Saison-/Jahreskarte (Chip) an der Kasse 

hinterlegt und bei Rückgabe des Chips wieder ausgefolgt. 

Verlust Chip:   Bei Verlust des Chips sind 5 Euro Kostenersatz zu entrichten. 
 

Sämtliche Tarife beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von 20 % (Eisarena), 13 % (Hallen- und Freibad) 

sowie 13 % (Sauna). 
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TOP 9b – Sporthallen 
 
Betrifft Tarifanpassung Freizeitzentrum, Sporthallen und 

Beachvolleyballplatz 
 
 
Sachverhalt
Die Marktgemeinde Perchtoldsdorf ist Betreiberin der Siegfried-Ludwig-Halle beim 
Freizeitzentrum sowie der Dreifach-Sporthalle Roseggergasse. Die Tarifhoheit der 
Eintrittspreise obliegt dem Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf, der zuletzt mit 
Beschluss vom 23.03.2022, TOP 6b die Tarife festgesetzt hat. 
 
Auf der Grundlage der von Statistik Austria veröffentlichten Verbraucherpreisindices 
Verbraucherpreisindex 2010 bzw. Tariflohnindex 2006, die zwischen Dezember 2021 bis 
Dezember 2022 Veränderungen von + 10,1 % bzw. von + 3,6 % zeigen, ist vor dem 
Hintergrund der Inflationsraten für Jänner bzw. Februar 2023 mit jeweils über 11 % eine 
Anpassung erneut notwendig. Es ist darüber hinaus geboten, die Energiepreisentwicklung ab 
2022, die sich im Jahr 2023 noch deutlicher bemerkbar machen wird, mitzuberücksichtigen. 
 
Um den Kostendruck durch eine soziale Komponente abzufedern und den niederschwelligen 
Zugangsauftrag einer von der öffentlichen Hand getragenen Einrichtung wahrzunehmen, 
wurde bei der letztjährigen Tariferhöhung anstatt eines Ausmaßes von 14 % lediglich 10 % 
herangezogen. Da die angepeilte Tariferhöhung 2023 aber erst ab Mai in Kraft treten soll, 
wird eine Anpassung der Eintrittstarife um rd. 12 % vorgeschlagen, gültig ab 01.05.2023. 
 
Zudem wird im Interesse der Jugendsportförderung folgender Passus in der Tarifordnung 
abgeändert: 
 
„Tagespauschale“ wird abgeändert in „durchgehende Nutzung von 4h“ 
 
„Bei Nachwuchsveranstaltungen im Mannschaftssport (Meisterschaftsspiele, Turniere) bis 
zur Altersklasse U18 gewährt die Marktgemeinde Perchtoldsdorf an Wochenenden u. 
Feiertagen auf Antrag einen Preisnachlass von 20% auf die Hallenmiete (durchgehende 
Nutzung von 4h), eine Teilnehmerliste mit den Jahrgängen der Spieler muss vorgelegt 
werden. 
(Ausgenommen Müllentsorgung, Reinigung, sowie Banden Auf- u. Abbau sowie Verlegen 
des Schonteppichs in der Siegfried-Ludwig-Halle)“ 
 
Klimarelevanz: neutral 
 
gf GRin Martha Günzl stellt folgenden  

 
Antrag 

 
 

Der Gemeinderat beschließt
 



______________________________________________________________ 
M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  

S e i t e  2  v o n  2  

 
die Festsetzung der Tarife für die Siegfried-Ludwig-Halle und die Dreifach-Sporthalle 
Roseggergasse wie in der Tarifaufstellung, die einen integralen Bestandteil dieses Antrags 
bildet, ausgeführt. 
 
Die neue Tarifordnung tritt für beide Sporthallen mit 01.05.2023 in Kraft und ersetzt sämtliche 
früheren Tarifordnungen. 



Beilage zu TOP 9b, GR 21.03.2023 

Tarifordnung Sporthallen Perchtoldsdorf, gültig ab 1. Mai 2023 

 
TARIFORDNUNG SPORTHALLEN & BUFFET  
 
 

Gemeinnütziger Gebrauch Montag -  Freitag 
durch Sportvereine mit ZVR Nummer 

TARIFE 
2022 

TARIFE 
2023 

1 Halle/angefangener Stunde € 13,20 € 14,80 

2 Hallen/angefangener Stunde € 26,40 € 29,60 

Dreifachhalle gesamt/angefangener Stunde € 39,60 € 44,40 

Gemeinnütziger Gebrauch  
Samstag, Sonntag und Feiertag 
durch Sportvereine mit ZVR Nummer  

  

1 Halle/angefangener Stunde € 26,40 € 29,60 

2 Hallen/angefangener Stunde € 52,80 € 59,20 

Dreifachhalle gesamt/angefangener Stunde € 79,20 € 88,80 

Tagespauschalen an Wochenenden 
Dreifachhalle von 08-22.00 Uhr. 
 

€ 924,00 € 1035,00 

Bei Nachwuchsveranstaltungen im 
Mannschaftssport (Meisterschaftsspiele, Turniere) 
bis zur Altersklasse U18 gewährt die 
Marktgemeinde Perchtoldsdorf an Wochenenden u. 
Feiertagen auf Antrag einen Preisnachlass von 20% 
auf die Hallenmiete (durchgehende Nutzung von 
4h), eine Teilnehmerliste mit den Jahrgängen der 
Spieler muss vorgelegt werden. 
(Ausgenommen Müllentsorgung, Reinigung, sowie 
Banden Auf- u. Abbau sowie Verlegen des 
Schonteppichs in der Siegfried-Ludwig-Halle) 
 

20 % 

(bei Vorlage 
der 

Teilnehmerliste 
mit 

Jahrgängen) 

20 % 

(bei Vorlage 
der 

Teilnehmerliste 
mit 

Jahrgängen) 

Banden Auf u. Abbau (nur in der Siegfried Ludwig 
Halle möglich)                                                     
                                                                       pauschal 
                                                                     

€ 792,00 € 888,00 

Miete von Stellwänden inkl. Auf u. Abbauen, pro 
Laufmeter (nur in der Siegfried-Ludwig-Halle) 

€ 13,20 € 15,00 

Verlegen des Schonbelags, Auf u. Abbau 
(Nur in der gesamten Siegfried-Ludwig-Halle 
möglich)                                                       pauschal 

€ 528,00 € 592,00 

  



Beilage zu TOP 9b, GR 21.03.2023 

Tarifordnung Sporthallen Perchtoldsdorf, gültig ab 1. Mai 2023 

Nutzung von Sportgruppen ohne ZVR Nummer 
TARIFE 
2022 

TARIFE 
2023 

1 Halle/angefangener Stunde € 52,80 € 59,20 

2 Hallen/angefangener Stunde € 105,60 € 118,40 

Dreifachhalle gesamt/angefangener Stunde € 158,40 € 177,60 

Tagespauschalen an Wochenenden 
Dreifachhalle gesamt 08.00-22.00 Uhr 

€ 1.848,00 € 2.050,00 

Banden Auf u. Abbau nur in der Siegfried Ludwig 
Halle möglich.                                               pauschal 
                                                                     

€ 792,00 € 888,00 

Miete von Stellwänden inkl. Auf u. Abbauen, pro 
Laufmeter (nur in der Siegfried Ludwig Halle) 

€ 13,20 € 15,00 

Verlegen eines Schonbelages, Auf u. Abbau. 
(Nur in der gesamten Siegfried Ludwig Halle 
möglich)                                                        pauschal 

€ 528,00 

 

€ 592,00 

Benützung Buffet pro Tag (gilt nur in der Sporthalle 
Roseggergasse) 
In der Siegfried-Ludwig-Halle wird keine 
Buffeteinrichtung gestattet. 

€ 66,00 € 74,00 

 
Sämtliche Tarife beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von 20 %. 
 
 
Verrechnung: 
 
Die Verrechnung der Hallenmiete erfolgt bei Dauernutzung monatlich im Nachhinein und ist 
die Rechnung binnen 14 Tagen nach Erhalt fällig. 
Bei Einzelnutzung wird die Rechnung unmittelbar nach Benützung gestellt und ist nach Erhalt 
sofort fällig. 
 

Stornogebühren: 

 
Stornierungen haben ausnahmslos schriftlich zu erfolgen und sind an die von der 
Marktgemeinde Perchtoldsdorf mit der Vergabe der Hallennutzung beauftragte Abteilung 
oder Firma zu richten. 
 
Bemessungsgrundlage der Stornogebühr ist jenes Entgelt (inkl. USt.), das für die vereinbarte 
Benützung in Rechnung gestellt worden wäre. 
Die Staffelung der Stornogebühren gestaltet sich je nach Stornozeitpunkt wie folgt: 
20 % 30 Tage bis 9 Tage vor dem jeweiligen Tag der Benützung 
40 % 8 Tage bis zum Tag vor der Veranstaltung 
75 % Tag der Veranstaltung 
100 % Erfolgt keine Absage, wird das vereinbarte Benützungsentgelt im vereinbarten 

Umfang in Rechnung gestellt. 
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TOP 9c – Beachvolleyballplatz 
 
Betrifft Tarifanpassung Freizeitzentrum, Sporthallen und 

Beachvolleyballplatz 
 
 
Sachverhalt
 
Die Tarifhoheit der Eintrittspreise für den Beachvolleyballplatz (OFI-Beachvolleyball-Arena) 
im Sportzentrum Perchtoldsdorf, Höhenstr. 15, obliegt dem Gemeinderat der Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf, der zuletzt mit Beschluss vom 23.03.2022, TOP 6a die Tarife festgesetzt hat. 
 
Auf der Grundlage der von Statistik Austria veröffentlichten Verbraucherpreisindices 
Verbraucherpreisindex 2010 bzw. Tariflohnindex 2006, die zwischen Dezember 2021 bis 
Dezember 2022 Veränderungen von + 10,1 % bzw. von + 3,6 % zeigen, ist vor dem 
Hintergrund der Inflationsraten für Jänner bzw. Februar 2023 mit jeweils über 11 % eine 
Anpassung erneut notwendig. Es ist darüber hinaus geboten, die Energiepreisentwicklung ab 
2022, die sich im Jahr 2023 noch deutlicher bemerkbar machen wird, mitzuberücksichtigen. 
 
Um den Kostendruck durch eine soziale Komponente abzufedern und den niederschwelligen 
Zugangsauftrag einer von der öffentlichen Hand getragenen Einrichtung wahrzunehmen, 
wurde bei der letztjährigen Tariferhöhung anstatt eines Ausmaßes von 14 % lediglich 10 % 
herangezogen. Da die angepeilte Tariferhöhung 2023 aber erst ab Mai in Kraft treten soll, 
wird eine Anpassung der Eintrittstarife um rd. 12 % vorgeschlagen, gültig ab 01.05.2023. 
 
Klimarelevanz: neutral 
 
 
gf GRin Martha Günzl stellt folgenden  

 
Antrag 

 
 

Der Gemeinderat beschließt
 

 
die Festsetzung der Tarife für den Beachvolleyballplatz wie in der Tarifaufstellung, die einen 
integralen Bestandteil dieses Antrags bildet, ausgeführt. 
 
Die neue Tarifordnung tritt für den Beachvolleyballplatz mit 01.05.2023 in Kraft und ersetzt 
sämtliche früheren Tarifordnungen. 
 
Bis zu diesem Zeitpunkt erworbene Mengen- oder Dauerkarten behalten ihre Gültigkeit ohne 
Aufzahlung. 



Beilage zu TOP 9c , GR 21.03.2023 

Tarifordnung Beachvolleyball Perchtoldsdorf, gültig ab 1. Mai 2023 
 

BEACHVOLLEYBALLPLATZ 
 

TARIFGRUPPE/BEZEICHNUNG 
TARIFE 
2022 

TARIFE 
2023 

Nutzung: 1 Stunde pro Platz 
 

€ 11,00 € 12,30 

Nutzung: 2 Stunde pro Platz € 16,50 € 18,50 

Nutzung: 5 Doppelstunden 
 (+1 Doppelstunde Gratis)  

€ 82,50 € 92,50 

 
Sämtliche Tarife beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von 20 %. 
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